
Richtlinien zur Dorfentwicklung 

3.1 

Vorbehaltlich der planungsrechtlichen Erfordernisse nach dem Baugesetzbuch ist Gegenstand 

der Förderung: 

3.1.1 

Bei ländlicher Bausubstanz mit Ortsbild prägendem Charakter 

- die Erhaltung, Instandsetzung und Gestaltung einschließlich baulicher Gestaltungselemente 

an Einzelobjekten oder Ensembles, 

- der Innenausbau, soweit dieser zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Außenwände 

konstruktiv oder für die Anpassung leerstehender oder freiwerdender ländlicher Bausubstanz 

an die Erfordernisse zeitgemäßen Wohnens und Arbeitens notwendig ist, 

- kleinere, selbständige bauliche Maßnahmen (in Einzelfällen). 

3.1.2 

Gestaltung, verbesserte Führung oder Verkehrsberuhigung von Dorfstraßen, Anlage und 

Umgestaltung von Plätzen, Verbindungs-, Geh- und Fußwegen zur Verbesserung 

innerörtlicher Verkehrsverhältnisse einschließlich der zugehörigen Grün- und 

Freiraumgestaltung im Dorf. 

Sind Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) rechtlich möglich, so vermindern 

sich die zuwendungsfähigen Ausgaben um die Summe dieser Beiträge. 

3.1.3 

Begrünungen im öffentlichen Bereich, die zur Gestaltung des Ortsbildes oder zur Einbindung 

des Dorfes in die Landschaft beitragen, Maßnahmen, um Lebensräume für heimische Tier- 

und Pflanzenarten im Ort zu erhalten, wiederherzustellen oder zu schaffen.  

3.1.4 

Maßnahmen sowie deren Vorbereitung und Begleitung zur Herstellung und 

Weiterentwicklung dorfgemäßer Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Dorfläden, 

Dorfgemeinschaftshäuser) zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der dörflichen 

Bevölkerung. Ausgeschlossen von der Förderung sind Neubauten und Ausgaben für den 

Betrieb und die Unterhaltung der Gemeinschaftseinrichtungen. 

3.1.5 

Die zur Durchführung der Dorfentwicklung erforderlichen Dorfentwicklungsplanungen und -

konzepte. 

3.1.6 

Investive Maßnahmen sowie deren Vorbereitung und Begleitung land- und 

forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer bestehenden Bausubstanz, insbesondere 

für Gewerbe-, Dienstleistungs-, Handels-, Wohn-, kulturelle, öffentliche und 

gemeinschaftliche Zwecke, die dazu dienen, Arbeitsplätze zu sichern, neue Arbeitsplätze zu 

schaffen oder Zusatzeinkommen zu erschließen, einschließlich der Ausgaben für Leistungen 

von Architekten und Ingenieuren. 

3.1.7 

Kommunale Investitionen sowie deren Vorbereitung und Begleitung in 



Infrastrukturmaßnahmen für den ländlichen Fremdenverkehr, insbesondere zur Erschließung 

regionaler touristischer Entwicklungspotenziale im Rahmen der Einkommensdiversifizierung.  

3.2 

Nicht Gegenstand der Förderung sind bei den Maßnahmen der Nummer 3 dieser Richtlinie: 

3.2.1 

Aufwendungen, die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur" oder anderer Förderprogramme gefördert werden. Bei Maßnahmen nach 

Nummer 3.1.1 ist eine Kombination mit Mitteln der Denkmalpflege zulässig. 

3.2.2 

Maßnahmen in Orten mit mehr als 10.000 Einwohnern. 

3.2.3 

Erschließungsmaßnahmen, für die die Gemeinden Erschließungsbeiträge nach dem BauGB zu 

erheben berechtigt sind.  

3.2.4 

Investitionen, die die Erzeugung, Verarbeitung oder Vermarktung von Anhang-I-

Erzeugnissen des jeweiligen Betriebes betreffen bei Maßnahmen nach Nummer 3.1.6 (AFP). 

3.2.5 

Die Umsatzsteuer für  

- Gemeinden und Kreise, 

- Körperschaften des öffentlichen Rechts, die vorsteuerabzugsberechtigt sind, 

- natürliche und juristische Personen des privaten Rechts, die vorsteuerabzugsberechtigt sind, 

und  

- pauschalierende bzw. optierende Landwirte, wenn die Maßnahme an einem Gebäude aus 

dem Betriebsvermögen durchgeführt wird. 

3.2.6 

Unbare Eigenleistungen von natürlichen und juristischen Personen des privaten Rechts mit 

Ausnahme der Lokalen Aktionsgruppen nach LEADER. Für Vereine, die den Status der 

Gemeinnützigkeit erfüllen, gilt Nummer 8.3. 

3.2.7 

Maßnahmen, die Dritte aus gesetzlicher, vertraglicher oder sonstiger Verpflichtung 

durchzuführen haben. 

3.2.8  

Maßnahmen in Neubau- und Gewerbegebieten sowie Trenn- und Mischwasserkanalisationen. 

3.2.9  

Wegebaumaßnahmen außerhalb der geschlossenen Ortslage mit Ausnahme der Herstellung 

gemeinschaftlicher Anlagen nach Nummer 4.1.1.1. 

3.3. 

Zuwendungsvoraussetzungen 



3.3.1 

Gefördert werden ländliche Orte, Dörfer und Weiler, deren Siedlungsstruktur durch die Land- 

und Forstwirtschaft geprägt ist, sowie Landschaft prägende Gehöftgruppen und Einzelhöfe 

mit erhaltenswerter Bausubstanz.  

3.3.2 

Für Maßnahmen nach den Nummern 3.1.1 von privaten Antragstellern und 3.1.7 werden 

Zuwendungen nur gewährt, wenn die Maßnahme im Zusammenhang mit der Umsetzung 

eines integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes oder zur Umsetzung einer regionalen 

Entwicklungsstrategie nach Maßgabe von LEADER steht. 

3.3.3 

Für Maßnahmen nach Nummer 3.1.1 von privaten Antragstellern wird eine Zuwendung 

vorrangig dann gewährt werden, wenn die Maßnahme im räumlichen Zusammenhang mit 

einer öffentlichen Maßnahme steht, die zur dörflichen Entwicklung oder zur Verbesserung 

des Ortsbildes beiträgt (Ensemblebildung). 

3.3.4 

bei Maßnahmen nach den Nummern 3.1.1 bis 3.1.4 sowie 3.1.6 und 3.1.7 

3.3.4.1 

Zuwendungsempfänger müssen für die zu fördernden Objekte oder Flächen Nutzungsrechte 

von grundsätzlich 12 Jahren ab Antragstellung nachweisen. 

3.3.4.2 

Für die zu fördernde Baumaßnahme muss vorliegen (soweit zutreffend): 

- die erforderliche bauaufsichtliche Genehmigung, 

- mindestens ein positiver Vorbescheid nach § 71 BauO NRW, 

- bei genehmigungsfreien Wohngebäuden eine Erklärung der Bauherrin oder des Bauherrn, 

dass die Gemeinde keine Erklärung nach § 67 Abs. 1 Nr. 3 BauO NRW abgegeben hat. 

3.3.4.3 

Bauliche Maßnahmen können nur gefördert werden, wenn das bauliche Ergebnis 

ortsbildverträglich ist. 

3.3.5 

Bei Maßnahmen nach Nummer 3.1.6 gilt zusätzlich: 

3.3.5.1 

Die Summe der positiven Einkünfte (Prosperitätsgrenze) der Zuwendungsempfängerin oder 

des Zuwendungsempfängers darf zum Zeitpunkt der Antragstellung im Durchschnitt der 

letzten drei vorliegenden Steuerbescheide pro Jahr 90.000 € bei Ledigen und 120.000 € bei 

Ehegatten (Einkünfte des Antragstellers / der Antragstellerin und des Ehegatten) nicht 

überschritten haben. In begründeten Einzelfällen genügt es, zur Feststellung der Summe der 

positiven Einkünfte nur den letzten vorliegenden Steuerbescheid heranzuziehen. 

3.3.5.2 

Bei juristischen Personen und Personengesellschaften einschließlich der GmbH & Co. KG 

gelten diese Voraussetzungen für alle Gesellschafter, Genossenschaftsmitglieder und 

Aktionäre (jeweils einschließlich ihrer Ehegatten) auf der Basis der Durchschnittsbildung für 



alle im Unternehmen hauptberuflich tätigen Gesellschafter, Genossenschaftsmitglieder und 

Aktionäre, höchstens jedoch 120.000 € je Jahr. 

3.3.5.3 

Zuwendungsempfänger haben einen Nachweis über die Wirtschaftlichkeit und 

Finanzierbarkeit der durchzuführenden Maßnahmen zu erbringen. 

3.3.5.4 

Die Zuwendungsempfänger dürfen die gemäß der "De-minimis-Regelung" der Europäischen 

Kommission gewährten Beihilfen von 200.000 € insgesamt innerhalb von 3 Jahren nicht 

überschreiten. Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 

15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis-

Beihilfen“ sind zu beachten. 

3.3.6 

Zuwendungsempfänger haben spätestens 6 Monate nach Erhalt des Zuwendungsbescheides 

mit der zu fördernden Maßnahme zu beginnen. 

 


